
Die Marktgemeinde Ebenthal beabsichtigt, das örtliche Raumordnungsprogramm ab-

zuändern.  

 

Sofern bei einer Änderung aufgrund ihrer Geringfügigkeit nicht von vorne herein die 

Durchführung einer strategischen Umweltprüfung entfallen kann oder für diesen Be-

reich der Gemeinde ein verordnetes Entwicklungskonzept gilt, das einer strategischen  

Umweltprüfung unterzogen wurde, in dem die vorgesehene Änderung bereits vorge-

sehen und in ihren Auswirkungen untersucht wurde, hat die Gemeinde zu prüfen, ob 

aufgrund voraussichtlich erheblicher Umweltauswirkungen eine strategische Umwelt-

prüfung erforderlich ist. 

 

 

Das Ergebnis dieser Prüfung und die Begründung lauten wie folgt: 
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Screening Formular 2 

Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms der Marktgemeinde Ebenthal 
Prüfung der Notwendigkeit über die Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung (SUP) 

erstellt von Raumplanung | Stadtplanung Brito – Huysza ZT OG unter der Planzahl 1500-1/23 (1. Ae ÖEK) und 1501-1/23 (1. Ae FLWP)  

im November 2023 (Ergänzung Februar 2024). 

Zu der im beiliegenden Vorentwurf dargestellten Änderung des ÖROP wird festgestellt: 

A: kein Screening erforderlich – keine SUP   

▪ Änderungspunkte vom Inhalt und Umfang so geringfügig, dass erhebliche negative 

Auswirkungen auf die Umwelt ausgeschlossen werden können  

betroffene Änderungspunkte: 

FLWP ÄP3 
 

▪ Änderungen im Rahmen eines ÖEK bereits in ausreichender Tiefe vorgeprüft betroffene Änderungspunkte: 

- 
 

B: SUP obligatorisch durchzuführen   

▪ Änderungspunkte als Rahmen für Projekte gemäß Anhänge I und II der UVP-

Richtlinie (85/337/EWG) 

betroffene Änderungspunkte: 

- 
 

 

 

SUP  

erforderlich 

▪ Änderungspunkte mit möglicherweise erheblichen Auswirkungen auf 

Europaschutzgebiete 

betroffene Änderungspunkte: 

- 

C: Screening erforderlich (Tabellen 1 und 2)  

▪ Screeningergebnis: erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt möglich – weitere 

Untersuchungen erforderlich. 

betroffene Änderungspunkte: 

FLWP ÄP1 

▪ Screeningergebnis: erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt nicht zu erwarten – 

weitere Untersuchungen nicht erforderlich. 

betroffene Änderungspunkte: 

ÖEK ÄP1, FLWP ÄP2, FLWP ÄP4 

 

 

Das Ziel der Erstabschätzung laut Tabelle 1 und 2 besteht darin, zu prüfen, ob nähere Untersuchungen zur Feststellung möglicher Umweltauswirkungen erforderlich sind. Wenn die 

Erstabschätzung ergibt, dass erhebliche Umweltauswirkungen ausgeschlossen werden können, sind weitere Untersuchungen (= Durchführung einer SUP) in Form eines Umweltberichts nicht 

erforderlich. 
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Screening Formular 3 

Tabelle 2: Erstabschätzung der Auswirkungen 

Nr Änderungs-

maßnahme 

mögliche Auswirkungen 

((*) Verweis auf die Tabelle 1) 

Bewertung der 

AUSWIRKUNGEN 

Begründungen, Erläuterungen,  

Nachweise 

 

FLWP 

ÄP1 

 
Widmungs-

ausweisung 

Grünland-
Windkraft-

anlagen 

 

 

positiv nicht relevant relevant  

Naturschutz und Wald(*): 

- Überlagerung von 

Schutzgebieten/Wald(*) 

   Naturschutzfachliche Aspekte sollen in 

einem separaten Gutachten im Detail 

behandelt und herausgearbeitet werden 

(siehe Scoping) 

Aufgrund der Überlagerung mit Wald ist 

eine Konsultation bei der 

Bezirksforstinspektion Gänserndorf 

vorgesehen. 

- Ausstrahlung auf Schutzgebiete/Wald(*)    

- Schutzobjekte außerhalb von 

Schutzgebieten 

   

Standortgefahren(*): 
- Beeinträchtigung am Standort selbst    Die vorgesehenen Widmungsflächen 

werden zwar teilweise von 

Hangwasserlinien und / oder Hinweisen in 

der geogenen Gefahrenhinweiskarte 

betroffen. Allfällige Vorkehrungen sind 

jedoch in nachgelagerten 

Genehmigungsverfahren zu treffen. Im 

Hinblick auf die generelle Umsetzbarkeit 

auf Widmungsebene haben diese 

Hinweise keinen relevanten Einfluss. 

 

 

- Beeinträchtigung für andere Standorte    
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Menschliche Gesundheit und Sachwerte: 
- Planungskonflikte(*)    Widmungsflächen liegen innerhalb von 

§20-Zonen des sektoralen 

Raumordnungsprogramms zur Windkraft-

nutzung. 

Relevante Mindestabstände werden 

berücksichtigt, sowie entsprechende 

Nachweise und Zustimmungserklärungen 

erbracht. 

Tw. Betroffenheit eines erhaltenswerten 

Landschaftsteiles wird thematisiert. 

  

- Lärm     Auswirkungen möglich (Schallemissionen 

zulässiger Windkraftanlagen) 

(Prüfung vorgesehen) 

- sonstige Emissionen    Auswirkungen möglich (Schattenwurf, … 

zulässiger Windkraftanlagen) 

(Prüfung vorgesehen) 

- Erholungsfunktion    Keine Betroffenheit von relevanten 

Erholungsräumen erkennbar. 

Auswirkungen auf lineare Elemente der 

landschaftsgebundenen Erholung (Rad- 

und Wanderwege) möglich (Eisabwurf, …) 

(Prüfung vorgesehen). 
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Verkehr: 
- Verkehrsabwicklung/MIV    keine erheblichen Auswirkungen zu 

erwarten 

  

- Potenzial für ÖPNV/Umweltverbund     keine erheblichen Auswirkungen zu 

erwarten 

 

  

- Unfallgefahren/Verkehrssicherheit     keine erheblichen Auswirkungen zu 

erwarten 

 

Kultur, Ästhetik: 
- Erbe, Denkmal    keine erheblichen Auswirkungen zu 

erwarten 

- Ortsbild    Auswirkungen möglich  

(Prüfung vorgesehen). 

  
- Landschaftsbild    Auswirkungen möglich  

(Prüfung vorgesehen). 
 

 

 

 


